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Einleitung und Problemstellung

Die vorliegende Arbeit untersucht die rechtlichen Grenzen der Vertragsstrafe in
Form einer rechtsvergleichendenAnalyse des deutschen und englischenRechts1. Das
BGB hält mit dem richterlichen Herabsetzungsrecht nach § 343 Abs. 1 S. 1 BGB
eine Sondernorm für überhöhte Strafversprechen vor und bietet zugleich mit dem
allgemeinen Verbot von sittenwidrigen Rechtsgeschäften in § 138 Abs. 1 BGB, dem
Korrektiv des Gebots von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB und den Restrik-
tionen der §§ 305–310 BGB bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen weitere
Normen zur Rechtsbefriedung. Das englische Recht, die Unzulässigkeit von penalty
clauses proklamierend, setzt dagegen deren Verwendung augenscheinlich ungleich
strengere Grenzen. Diese Untersuchung wird die Ausgestaltung von Vertragsstrafen
sowie den Umgang verschiedenartigen mit ihnen aufschlüsseln, um zu eruieren,
welche der beiden Rechtsordnungen deren Anwendungspraxis im Hinblick auf den
unternehmerischen Geschäftsverkehr insgesamt oder zumindest teilweise sinnvoller
gestaltet. Aufgrund der offenkundigen Unterschiede beider Rechtssysteme begreift
sich die Bearbeitung als Beitrag zur Harmonisierung des europäischen Vertrags-
rechts aus deutscher und englischer Rechtsperspektive und soll demgemäß die
Aussichten für ein einheitliches System zur Vertragsstrafe in Europa aufzeigen. Die
Möglichkeit zur Änderung des Status quo ergibt sich aktuell infolge des Aus-
scheidens vomVereinigten Königreich Großbritannien undNordirland (nachfolgend
Großbritannien) aus der EU (sogenannter Brexit) und der sich daraus ergebenden
Notwendigkeit der Neuordnung der Rechtsbeziehungen der EU zu Großbritannien
und womöglich zugleich der Rechtsbeziehungen innerhalb der EU.

A. Problemstellung

Das Zusammenwachsen des europäischen Binnenmarktes seit Januar 1993 bringt
nicht nur eine stetig steigende Zahl an grenzüberschreitenden Vertragsabschlüssen,
sondern ebenso ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Rechtskulturen und
Rechtstraditionen mit sich, was bisweilen die Gesetzgebung, die Rechtsprechung
sowie die beteiligten Parteien vor neue Herausforderungen zu stellen vermag.

Die über Jahrzehnte vorangetriebene Harmonisierung des Rechts innerhalb der
EU steht angesichts des angekündigtenAusscheidens vonGroßbritannien aus der EU
möglicherweise erstmals vor einer Gegenbewegung, jedenfalls aber vor einer un-

1 Gemeint ist hier sowie im Folgenden das Recht von England und Wales. Schottland und
Nordirland verfügen über, dem zwar angenäherte, gleichwohl eigenständige Rechtssysteme.



gewissen Zukunft. Großbritannien gehört mit einer Gesamtbevölkerung von knapp
65,4Mio.Menschen und einemBruttoinlandsprodukt von ca. USD 2,65 Billionen zu
den bevölkerungsreichsten undwirtschaftlich stärkstenMitgliedsländern der EU.2Es
trat am 1. Januar 1973 der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei, ratifizierte
1992 den Vertrag von Maastricht und 2007 den Vertrag von Lissabon.3 Am 23. Juni
2016 stimmte im Rahmen einer Volksabstimmung die knappe Mehrheit von 51,89%
der britischenWahlberechtigten und -beteiligten für den Brexit.4DasAustrittsgesuch
gemäß Art. 50 Abs. 2 Satz 1 EUV wurde am 29. März 2017 beim Europäischen Rat
eingereicht.5 Sofern die Frist nicht verlängert wird, endet die Mitgliedschaft von
Großbritannien in der EU gemäß Art. 50 Abs. 3 des Vertrags über die Europäische
Union spätestens mit Ablauf des 29. März 2019.

Derzeit lässt sich nur darüber spekulieren, wie die Beziehungen zwischen der EU
undGroßbritannien danach ausgestaltet seinwerden. Tragfähige Erkenntnisse hierzu
werden erst die langwierigen Verhandlungen zwischen den Beteiligten hervorbrin-
gen. Es kann aber allein schon wegen der unveränderten geographischen Nähe davon
ausgegangen werden, dass Großbritannien ein wichtiger Handelspartner der Union
bzw. der einzelnen Mitgliedstaaten bleiben wird.

Eine besondere Beziehung lässt sich zwischen Deutschland und Großbritannien
indes schnell ausmachen. Zwischen den europäischen Mitgliedstaaten stellt
Deutschland den größten Handels- und Investitionspartner von Großbritannien dar,
Großbritannien ist seinerseits der fünftwichtigste Handelspartner von Deutschland.6

An der Bedeutung dieser wirtschaftlichen Beziehung ändert die Entscheidung
Großbritanniens für einen Austritt aus der EU wenig, beruht doch die Verknüpfung
derWirtschaft nicht allein auf politischen Entscheidungen, sondern zu großen Teilen
auf ökonomischen Faktoren und technischen Standards. Darüber hinaus unter-
scheidet sich das deutsche Zivilrecht schon seit jeher in erheblichem Maße vom
System des common law in Großbritannien, welches auf einem über Jahrhunderte
gewachsenen case law gründet und bis in die Gegenwart nur wenige gesetzliche
Regelungen vorsieht,7 ohne dass diese Unterschiedlichkeit dem gemeinsam wach-
senden wirtschaftlichen Markt oder den Vertragsbeziehungen deutscher und engli-
scher Unternehmer ernsthaft geschadet hätte.

Es ist mithin eine besondere Eigenschaft der EU, nicht nur mehrere unter-
schiedliche Zivilrechtsordnungen ihrer Mitgliedstaaten zu vereinen, sondern zu-

2 Stand zum 31.12.2016, „Britische Wirtschaft wächst stärker als erwartet“, Börsen-Zei-
tung, 27.01.2017, Nummer 19, S. 6.

3 Thiele, EuR 2016, S. 281 (286 f.).
4 Grupp, NJW 2017, S. 2065 (2065).
5 „Großbritannien setzt die Uhr in Gang“, Börsen-Zeitung, 30.03.2017, Nummer 163, S. 6.
6 Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2016, S. 415 ff.
7 Das Recht der penalty clauses im handelsrechtlichen Verkehr ist bis heute frei von ge-

setzlichen Bestimmungen, Cavendish Square Holding BV v Talal El Makdessi/Parking Eye Ltd
v Beavis, WLR 2015, Vol. 3, 1373 (1394 f.).
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gleich die des common law in Großbritannien.8 Ausgehend davon bilden Bestre-
bungen um ein angeglichenes europäisches Privatrecht ein wesentliches Element bei
der Weiterentwicklung des europäischen Binnenmarkts. Eine zukunftsorientierte,
die Entwicklung der Wirtschaft annehmende und von Gestaltungswillen getragene
Betrachtung des Vertragsrechts kann sich damit schlicht nicht mehr nur auf den
inländischen Rechtsraum beschränken. Neben der Herausforderung bietet dies zu-
gleich die Gelegenheit, althergebrachte Denkansätze und Lösungswege auf den
Prüfstand zu stellen und neu – aus einem anderen Blickwinkel – zu bewerten.

Ein wesentlicher Bestandteil des Vertragsrechts bilden die Folgen von Ver-
tragsverletzungen und in diesem Bereich speziell die Vorabregelung von Zah-
lungspflichten mittels Vertragsstrafen. Gerade im internationalen Geschäftsverkehr
finden sich in Verträgen von komplexerer Natur und/oder längerer Laufzeit häufig
Vertragsstrafen.9 Das BGB regelt u. a. in § 339 S. 1 BGB das Zustandekommen und
die Rechtsfolgen von Vertragsstrafen.10Aus dieser Bestimmung hat sich in Judikatur
und Schrifttum ein allgemein anerkanntes Verständnis des Begriffs der Vertragsstrafe
entwickelt. Als Vertragsstrafe gilt hiernach ein Leistungsversprechen des Schuld-
ners, welches aus einer vertraglichen Abrede mit dem Gläubiger resultiert und dem
Gläubiger den Erhalt einer Leistung sichert, sollte sich der Schuldner nicht ver-
tragsgemäß verhalten.11 Das Strafversprechen birgt dabei für den Schuldner eine
besondere Gefahr, weil der Zahlungsanspruch den Schadensersatz übersteigen
kann.12 Daher bilden, neben der Ermittlung, ob die vertragliche Regelung überhaupt
als eine Vertragsstrafe zu identifizieren ist, die Festlegung und Überprüfung der
Strafhöhe regelmäßig den Schwerpunkt anwaltlicher bzw. gerichtlicher Tätigkeit.
Der Empfänger der geschuldeten Leistung13 ist vor allem auf der Ebene der Ver-
tragsgestaltung bestrebt, einen möglichst hohen Betrag als Strafhöhe festzuschrei-
ben, ohne aber die Grenze zur unzulässigen Überhöhung zu überschreiten. Der
Erbringer der Leistung14 kann sich leicht dazu verleiten lassen, einer hohen Ver-
tragsstrafe zuzustimmen, wenn er von einer Erwartungshaltung getragen wird, er

8 Auf der globalen Ebene betrachtet, wandelt sich das europäische Bild eines Überwiegens
des civil law in eine Vorherrschaft des common law, da die Vereinigten Staaten von Amerika als
die stärkste Volkswirtschaft und die Republik Indien als die bevölkerungsstärkste Demokratie
Repräsentanten des common law sind, Furmston, Law of Contract, S. 35.

9 Cremades, IBLJ 2002, S. 329 (329 f.).
10 Weitere Regelungen im BGB zur Vertragsstrafe finden sich in Form von Verboten in

§ 555 BGB (Vertragsstrafeversprechen eines Wohnungsmieters), § 1297 Abs. 2 BGB (Ver-
tragsstrafe zur Absicherung des Verlöbnisses) und § 309 Nr. 6 BGB (Klauselverbot für AGB).

11 Vgl. BGH, Urt. v. 12.10.1978 – VII ZR 139/75, NJW 1979, 212 (213); BGH, Urt. v.
23.06.1988 – VII ZR 117/87, BGHZ 105, 24 (27 f.); Grüneberg, in: Palandt, BGB, § 339,
Rn. 1; Janoschek, in: BeckOK BGB, § 339, Rn. 1; Rieble, in: Staudinger, BGB, Vor. §§ 339 ff.,
Rn. 1; Schulze, in: Handkommentar BGB, § 339, Rn. 1; Stadler, in: Jauernig, BGB, § 339,
Rn. 1.

12 Lindacher, in: Soergel, BGB, Vor. § 339, Rn. 11.
13 Der Leistungsempfänger wird nachfolgend zur Vereinfachung auch Gläubiger genannt.
14 Im Folgenden wird der Leistungserbringer ebenso Schuldner genannt.
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